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Vergnügungssteuer für Veranstaltungen 
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Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrages  
AN 0150/2019 in die Ausschüsse für Kultur sowie Finanzen und Vergabe wie folgt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss die 
Vergnügungssteuer für Veranstaltungen so zu gestalten, dass sich Bürger nicht in ihren 
Rechten eingeschränkt sehen und die Verwaltung gegebenenfalls entlastet werden kann. 
  
 
Beschluss-Nr.: 2019-VII-02-0047 
 
Datum: 29.08.2019 
 
Im Auftrag 
 

 
 
gez. Kuhn 
 
 
 
 
 
 
 


